
Rechtliche Hinweise: 
 
Mit Ihrer Annahme der Buchung, Ihrer Bezahlung und unserer Buchungsbestätigung ist nachfolgender Mietvertrag zu Stande gekommen: 
 
Mietvertrag 
 
Zwischen dem Mieter 
 
und der M & P Unternehmensberatung GmbH - Schreckenmanklitz 18 - 88171 Weiler im Allgäu als Treuhänder für den Hauseigentümer oder 
Stellplatzeigentümer als Vermieter, wird folgender Vertag geschlossen: 
 
§1 
Vermietet wird das Objekt Stellplatz/Blockhaus/Campingfass oder Stellplatz, Schreckenmanklitz 18 - 88171 Weiler im Allgäu auf dem 
Campingplatz Alpenblick. 
Das Objekt wird vorübergehend als vorübergehender Aufenthaltsort zvermietet. Das in dem Angebot bzw. in der Buchungsbestätigung 
genannte Objekt ist ein Vorschlag und nicht bindend. Etwaige Veränderungen des Objektes kann durch die Campingplatzverwaltung 
durchgeführt werden.  
 
 
§2 
Das Mietverhältnis beginnt am Tag der Anreise und endet am Tag der Abreise. Das Objekt kann am Anreisetag ab 16:00 Uhr übernommen 
werden und ist am Abreisetag bis 10:00 Uhr zu verlassen. 
 
§3 
Der Mietpreisbeträgt lt Kostenaufstellung vorbehaltlich der korrekten Angaben durch den Mieter:  
 
Die Kaution in Höhe von € 250,- ist in bar bei Anreise zu bezahlen. (nur bei Blockhäusern) 
 
 
§4 
Die Schlüssel für ein Blockhaus oder Campingfass übergibt Ihnen die Rezeption. 
 
§5 
Für den Fall eines Rücktritts vom Mietvertrag gelten folgende Gebühren als Vereinbart: 
1. € 30 bei einem Rücktritt von Mehr als 60 Tagen vor. 
2. 50% vom Mietpreis werden bei einem Rücktritt zwischen 59 bis 30 Tagen vor Anreise berechnet. 
3. 100% des Mietpreises fallen bei einem Rücktritt von 29 Tagen und weniger vor an. 
Der Rücktritt hat in jedem Fall schriftlich per Fax oder Post zu erfolgen. 
Es wird empfohlen eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen. 
 
§6 
Der Mieter verpflichtet sich, das Mietobjekt beim Blockhaus ggf mit  Garten und das Inventar während des Aufenthaltes pfleglich zu behandeln. 
Er haftet für sich und seine Mitreisenden als Gesamtschuldner. 
 
Bei Beginn des Mietverhältnisses wird der Vermieter oder der dafür Beauftragte mit dem Mieter das Haus durchgehen und sich von der 
Vollständigkeit des Inventars überzeugen. 
 
Am Abreisetag ist das Haus erneut mit dem Vermieter oder seinem Beauftragten durchzugehen. Es ist ohne Aufforderung auf fehlende der 
beschädigte Sachen hinzuweisen. Die Schadensregulierung erfolgt am Tage des Auszuges in bar und kann mit der gezahlten Kaution verrechnet 
werden. 
 
Der Mieter übernimmt das Haus im sauberen Zustand und hat es bei seiner Abreise in besenreinem Zustand zu übergeben. 
 
§7 
Gerichtsstand im Falle von Streitigkeiten ist Amtsgericht Lindau. Für den Fall, dass Bestimmungen dieses Vertrages rechtsungültig sein sollten, 
wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Bestandteil des Mietvertrages sind die in der Anlage beigefügten 
'Allgemeinen Geschäftsbedingungen' und die Platzordnung 'Camping Alpenblick'. 
 
§8 
Das Objekt darf nur von der angegebenen Anzahl der in der Anmeldung aufgeführten Personen genutzt werden! 
 
§ 9 
Die im Angebot/Buchungsbestätigung  genannte Objektnummer versteht sich als unverbindliche Auswahl. Wir behalten uns die 
belegungsoptimierte Verschiebung auf ein anderes Objekt vor. Selbstverständlich sind wir immer bemüht Ihren Platz/Objektwunsch zu 
berücksichtigen. 
 
 
 



Weiler, 7.Oktober 2019 
im treuhänderischen Auftrag des Vermieters 
 
gez. Dietmar Jankowski  
(M & P Unternehmensberatung GmbH ) 
 
 
 

CAMPINGPLATZORDNUNG 
Campingplatz Alpenblick, Weiler im Allgäu 

 
Sehr geehrter Campinggast, 
 

die Verwaltung des Campingplatzes heißt Sie herzlich willkommen und wünscht Ihnen einen erholsamen Aufenthalt. 
Beachten Sie daher bitte die nachstehende Platzordnung: 
Der Zutritt zum Campingplatz ist nur nach Anmeldung gestattet. Der ankommende Campinggast bzw. Besucher 
meldet sich daher zuerst bei der „Anmeldung“ an. Der Platzwart kann die Personalausweise eines jeden 
Campinggastes und Besuchers in Augenschein nehmen. Vor dem endgültigen Verlassen des Platzes meldet sich der 
Campinggast in der „Anmeldung“ wieder ab. 
Die Anmeldung ist täglich gemäß Aushang besetzt. Bitte bezahlen Sie bis 11.00 Uhr, die Abreise kann dann bis 
11.30Uhr erfolgen. 
Der Campinggast und Besucher zahlt nach dem Entgeltverzeichnis, das dem Aushang zu entnehmen ist, die für diesen 
Campingplatz festgesetzten Gebühren. Ordnung und Sauberkeit sind selbstverständliche Pflicht aller Benutzer des 
Campingplatzes. Alle Anlagen und Einrichtungen sind schonend zu behandeln. Das Abreißen von Ästen und Zweigen 
von Bäumen und Hecken ist verboten. Das Pflanzen von Bäumen und Hecken ist nicht zulässig! Das Beschneiden 
bereits bestehender Bepflanzungen ist nicht statthaft. 
Den Weisungen der Verwaltung bzw. des Platzwartes muss Folge geleistet werden, insbesondere bezüglich der 
Aufstellung von Kraftfahrzeugen, Wohnwagen, Zelten, Motorcaravans und ähnlichen Anlagen. 
Das Umgrenzen der Standplätze mit Gräben und Einfriedungen ist verboten. Es ist darauf zu achten, dass niemand 
durch Zeltpflöcke, Zeltschnüre und anderes Zeltzubehör gefährdet oder belästigt wird. 
Das Fahren mit Fahrzeugen aller Art ist nur auf den hierfür vorgesehenen Wegen und Zufahrtstraßen ab Schild 
(Privatstraße) im Schritttempo höchstens mit 10 km/h gestattet, zu Ihrer Sicherheit und im Interesse der 
Nachbarschaft. Sie sind als Mieter verpflichtet, Ihren Besuch darauf aufmerksam zu machen. 
Der Campingplatz und die Zufahrtstraße sind verkehrsberuhigte Zone. Achtung Kinder! 
In den Wintermonaten herrscht auf der Campinganlage eingeschränkter Winterdienst. 
Abfälle aller Art gehören ausschließlich sortiert in die hierfür vorgesehenen Container. Kartons müssen zerkleinert 
werden! Sperrmüll in den Wertstoffhof nach Weihers bringen! 
Offene Feuer bedürfen der Genehmigung der Platzverwaltung! 
Autowaschen ist auf dem Campingplatz verboten! 
Stromanschluss: Jeder Platzbenutzer ist für seine elektrischen Einrichtungen ab Anschlussdose selbst verantwortlich. 
Die Platzruhe dauert von 13.00 bis 15.00 Uhr sowie von 22.00 bis 7.00 Uhr. Während dieser Zeit dürfen keinerlei 
Fahrzeuge den Campingplatz befahren. Radio, CD-Spieler und ähnliche Geräte sind auf Zeltlautstärke zu stellen. Es 
wird im Interesse aller Platzgäste höflich gebeten, während der genannten Zeit auch laute Unterhaltung zu 
vermeiden. Wer gegen die Bestimmungen der Platzruhe in grober Weise verstößt, muss mit sofortigem Platzverweis 
rechnen. Auch tagsüber ist ruhestörender Lärm grundsätzlich zu unterlassen. 
Der Lagerplatz ist vom Campinggast ständig in sauberem Zustand zu halten und vor der Abreise vollständig in 
Ordnung zu bringen. 
Angeln und Fischen ist grundsätzlich verboten! 
Besucher müssen den Campingplatz bis spätestens 22.00 Uhr verlassen haben. 
Sanitärgebäude: Das Benutzen des Sanitärgebäudes ist Kindern unter 4 Jahren nur in Begleitung der Eltern gestattet. 
Das Mitnehmen von Warmwasser zum Stellplatz ist verboten! 
Der Campingplatz ist Erholungssuchenden vorbehalten. Das Ausüben eines Gewerbes auf oder von dem 
Campingplatz aus und Schaustellung auf dem Platz bedürfen der Genehmigung durch die Verwaltung. 



Die Verwaltung bzw. der Platzwart sind in Ausübung des Hausrechtes berechtigt, die Aufnahme von Personen zu 
verweigern oder sie des Platzes zu verweisen, wenn dies zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung auf dem 
Campingplatz und im Interesse der Campinggäste erforderlich erscheint. 
Hunde jeder Größe müssen ständig angeleint gehalten werden, sind im Bade- und Spielplatzbereich generell 
verboten und sind zur Verrichtung ihrer Notdurft außerhalb des Campingplatzes und Hofraumes (Parkplatz, 
Zufahrt) zu führen. Etwaige Hinterlassenschaften des Hundes sind auch außerhalb des Platzes zu entfernen 
(Futterweiden). 

 
- Diese Platzordnung gilt solange, bis sie durch eine neue ersetzt wird.  

 
 

Campingplatz Alpenblick 
88171 Weiler im Allgäu  

 

 


